
Hansestadt Gardelegen 
Ortschaftsrat Miesterhorst                                                                28.07.2014 

  

 

 

Niederschrift 2. Sitzung des Ortschaftsrates der Ortschaft Miesterhorst 

 
 Sitzungstermin: Montag, 28.07.2014 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 20:00 Uhr 
 Ort, Raum: Miesterhorst, Bahnhofstraße 6, Gemeindebüro 

Anwesend: 
Herr Konrad Fuchs Bürgermeister 
Frau Bettina Wagner  
Frau Marion Schitteck  
Herr Oliver Schütze  
Herr Michael Truthe  

Abwesend: 
Herr Bernd Libberoth  
Frau Grit Oelze  
Herr Torsten Pilzecker  

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 
Beschlussfähigkeit 

2 Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung der Tages-
ordnung des öffentlichen Teils 

3 Wahl des Vorsitzenden des Ortschaftsrates der Ortschaft Miesterhorst 
4 Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden des Ortschaftsrates der Ortschaft Miesterhorst
5 Übertragung der Sitzungsleitung auf den Vorsitzenden des Ortschaftsrates 
6 Verpflichtung von zwei ehrenamtlichen Mitgliedern des Ortschaftsrates auf die gewissen-

hafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch den Vorsitzenden des Ortschaftsrates 
7 Anfragen und Anregungen 

 
Öffentlicher Teil 

 TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Be-
schlussfähigkeit 

  
Gemäß § 85 Abs. 2 S. 3 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
nimmt der Bürgermeister die Aufgaben des Ortsbürgermeisters als Vorsitzende des Ort-
schaftsrates wahr, sofern der Ortsbürgermeister aus seinem Amt ausgeschieden ist und alle 
gewählten Stellvertreter ausgeschieden oder verhindert sind. 
 
Der Ortschaftsrat Miesterhorst konstituierte sich in seiner Sitzung am 15.07.20114. Mit der 
Konstituierung des neu gewählten Ortschaftsrates endet die Amtszeit des bisherigen Ort-
schaftsrates. Die Wahl eines Ortsbürgermeisters und damit Vorsitzenden des Ortschaftsra-
tes sowie dessen Stellvertreter erfolgte nicht.  
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Somit ist Bürgermeister, Konrad Fuchs, für die Einberufung, Eröffnung und Leitung der Sit-
zung bis zur Wahl des Ortsbürgermeisters zuständig. 
 
Herr Fuchs eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die 
Beschlussfähigkeit mit (4 von 7 Mitgliedern) fest. 

  
  
 TOP 2 Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung der Tagesord-

nung des öffentlichen Teils 
  

Der Tagesordnungspunkt 6 - die Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters wird als 
TOP 4 vorgezogen. Demzufolge wird der alte TOP 4 - Übertragung der Sitzungsleitung zu 
TOP 5 und der alte TOP 5 - Verpflichtung von Mitgliedern des Ortschaftsrates zu TOP 6. 
 
Die geänderte Tagesordnung für den öffentlichen Teil wird zur Abstimmung gestellt. 
 

 Beschluss:  
 
Der Ortschaftsrat beschließt einstimmig die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Sit-
zung mit der vorgeschlagenen Änderung. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen:  4 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenthaltungen: 0 
 
 

 TOP 3 Wahl des Vorsitzenden des Ortschaftsrates der Ortschaft Miesterhorst 
  

Nach § 56 Absatz 3 KVG werden Wahlen geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Es kann 
jedoch offen gewählt werden, wenn kein Ortschaftsratsmitglied widerspricht.  
 
Bürgermeister, Konrad Fuchs, stellt die Frage zur Durchführung der Wahl: offen oder ge-
heim.  
 
Der Ortschaftsrat entscheidet, die Wahl offen durchzuführen.  
 
Die zur Sitzung verhinderte Ortschaftsrätin Grit Oelze hat im Vorfeld der Sitzung ihre Bereit-
schaft mündlich und schriftlich für die Wahl des Ortsbürgermeisters erklärt.   
 
Frau Grit Oelze wird in offener Wahl im 1. Wahlgang einstimmig zum Ortsbürgermeister und 
Vorsitzenden des Ortschaftsrates gewählt.  

  
  
 TOP 4 Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden des Ortschaftsrates der Ortschaft Miesterhorst 
  

Nach § 56 Absatz 3 KVG werden Wahlen geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Es kann 
jedoch offen gewählt werden, wenn kein Ortschaftsratsmitglied widerspricht.  
 
Bürgermeister, Herr Fuchs, stellt die Frage zur Durchführung der Wahl: offen oder geheim.  
 
Der Ortschaftsrat entscheidet, die Wahl offen durchzuführen. Frau Bettina Wagner wird für 
die Wahl des Stellvertretenden Ortsbürgermeisters vorgeschlagen.  
 
Ortschaftsrätin Bettina Wagner wird in offener Wahl im 1. Wahlgang einstimmig zur Stellver-
tretenden Ortsbürgermeisterin und Stellvertretenden Vorsitzenden des Ortschaftsrates ge-
wählt.  
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 TOP 5 Übertragung der Sitzungsleitung auf den Vorsitzenden des Ortschaftsrates 
  

Es folgt nach § 53 Abs. 2 KVG LSA die Übertragung der Sitzungsleitung an den Vorsitzen-
den des Ortschaftsrates.  
 
Von Herrn Konrad Fuchs wird die Sitzungsleitung auf die stellvertretende Vorsitzende des 
Ortschaftsrates, Frau Bettina Wagner, übertragen.  

  
  
 TOP 6 Verpflichtung von zwei ehrenamtlichen Mitgliedern des Ortschaftsrates auf die gewissenhaf-

te Erfüllung ihrer Amtspflichten durch den Vorsitzenden des Ortschaftsrates 
  

Das an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates, Ortschaftsrat Libberoth, ist entschul-
digt und muss in der nächsten Sitzung verpflichtet werden. 
 
Die Verpflichtung von Ortschafträtin Marion Schittek, die zur konstituierenden Sitzung ver-
hindert war, wird durch die neu gewählte stellvertretende Ortsbürgermeisterin und stellver-
tretende Vorsitzende des Ortschaftsrates vorgenommen. Ortschaftsrätin Wagner verliest die 
Verpflichtungsformel: 
 

„Ich gelobe (beteuere) Treue der Verfassung, 
gehorsam den Gesetzen und  

gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten.  
Insbesondere gelobe (beteuere) ich,  

die Rechte der Ortschaft der Hansestadt Gardelegen gewissenhaft zu wahren und  
ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 

 
Ortschaftsrätin Schittek unterzeichnet die Pflichtenbelehrung. 

  
  
 TOP 7 Anfragen und Anregungen 
  

Ortschaftsrat Schütze erklärt, dass der FSV Miesterhorst neue Sitzmöglichkeiten für Zu-
schauer am Sportplatz schaffen möchte. Dafür wird er einen Antrag an den Ortschaftsrat 
stellen. Ihn interessiert, ob er dafür die genaue Summe beantragen soll? 
 
Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin bejaht dies. Weist aber auch daraufhin, dass erst 
eine Prüfung erfolgen muss, ob die komplette Summe dem FSV erstattet werden kann. 
 
Ortschaftsrat Truhte richtet an Bürgermeister Fuchs seinen Unmut über den Zustand der 
Grünflächen in Miesterhorst. Er ist unzufrieden mit dem Mähen des Bolzplatzes (Siedlungs-
straße) und im Park. Auch das Beschneiden der  Linden (z.B. Busch- und Bahnhofstraße) 
erfolgt nicht regelmäßig. Fahrradfahrer stoßen sich an den Ästen den Kopf. 
 
Bürgermeister, Herr Fuchs, verspricht, sich um die Angelegenheit zu kümmern. 
 
Des weiteren fragt Ortschaftsrat Truthe an, wann die neue Umgehungsstraße um Miester-
horst gebaut und die B188 umgewidmet wird. Ihn interessiert, ob es ratsam ist, Druck auf 
den derzeitigen Träger zwecks Erneuerung der Deckschicht auszuüben. Er befürchtet, dass 
sonst die Hansestadt Gardelegen dafür aufkommen muss. 
 
Herr Fuchs weiß aus Erfahrung der vergangenen Jahre zu berichten, dass bei Straßenträ-
gerwechsel die Straße in einem ordentlichen Zustand übergeben werden.  

  
  
 
Konrad Fuchs      Bettina Wagner 
Bürgermeister      Stellv. Vorsitzende des Ortschafts- 
Hansestadt Gardelegen     rates der Ortschaft Miesterhorst 
für TOP 1 bis 4 


